
 

 

§ 5 

Austritt von Mitgliedern 

Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 

Vorstands aus dem Verein austreten. Mitgliedsbeiträge sind nach den Kündi-

gungsbestimmungen weiter zu zahlen (siehe Anlage 1). 

 


